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Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 
 
 

TOP 1:  Stimmverteilung für die Verbandsversammlung 

 
Stadt Bergisch Gladbach     10 Stimmen 
Fa. M-real Zanders GmbH    10 Stimmen 
Gemeinde Odenthal         2 Stimmen 
Fa. Roplasto Systemtechnik GmbH   1 Stimme 
Gemeinde Kürten         1 Stimme 

 
 
TOP 2:  Bestimmung eines Mitunterzeichners der Niederschrift. 

 
Nach bisheriger Praxis wird abwechselnd ein Vertreter der Gemeinden oder der Firmen, die 
keinen Sitz im Vorstand des Verbandes haben, zum Mitunterzeichner bestimmt. 

 
Die Mitunterzeichner der letzten Versammlungen waren: 

2007: 41. Verbandsversammlung: Herr Werning, Gem. Kürten 
2008: 42. Verbandsversammlung: Herr Dillenburg, Gem. Odenthal  
2009: 43. Verbandsversammlung: Herr Pusch, Fa. M-real  Zanders GmbH 
2010: 44. Verbandsversammlung: Herr Smollen, Gemeinde Kürten 
2011: 45. Verbandsversammlung: Herr Dillenburg, Gemeinde Odenthal 
2012: 46. Verbandsversammlung: Herr Pusch, Fa. Metsä Board Zanders 
 

Beschlussvorschlag: 
Auf Vorschlag aus der Versammlung wird ……………………….. Vertreter der Gemeinde / 
Firma zum Mitunterzeichner der Niederschrift der 47. Verbandsversammlung bestimmt. 
 
 

TOP 3:  Bestätigung der Niederschrift über die 46. Verbandsversammlung vom  
    17.12.2012 

 
Die Niederschrift über die 46. Verbandsversammlung wurde am 30.01.2013 an die Teilneh-
mer und Verbandsmitglieder versandt. Einsprüche liegen der Geschäftsführung nicht vor. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Niederschrift über die 46. Verbandsversammlung wird in der vorgelegten Fassung zuge-
stimmt. 
 
 
TOP 4:  Jahresrechnung 2012 sowie Entlastung des Vorstandes  

 
Das Büro Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott wurde gemäß Beschluss der 46. Vvs. beauftragt, 
die Prüfung der Jahresrechnung 2012 durchzuführen.  
Die Jahresrechnung 2012 und der Prüfbericht dazu sind der Einladung als Anlage 1 beige-
fügt.  
 
Zu den im Prüfbericht angemerkten Einschränkungen unter 3.1.4 und 3.5 wird wie folgt Stel-
lung genommen:  
 
Vermögensübersicht (3.1.4): Die Aufstellung einer Vermögensübersicht wird bereits seit 
mehreren Jahren eingefordert. Ein erster Entwurf wurde im letzten Jahr erarbeitet. Es ist 
noch unklar, ob alle jemals durchgeführten Gewässerbaumaßnahmen in die Übersicht auf-
genommen werden müssen oder ob lediglich eine Auflistung der (wichtigsten) Bauwerke wie 
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Hochwasser-Rückhaltebecken, Durchlässe, Brücken und Verrohrungen, die vom Verband 
gebaut wurden und werden, ausreicht. 
Da Abschreibungen nicht in die Mitgliedsbeiträge einkalkuliert werden, würde es grundsätz-
lich ausreichen, wenn eine Vermögensübersicht spätestens für den Fall einer Verbandsauf-
lösung vorliegen würde.  
 
Unterhaltungsplan (3.5): Es existiert ein mit der Genehmigungsbehörde abgestimmter Unter-
haltungsplan. Dieser enthält lediglich Maßnahmen der allgemeinen Gewässerunterhaltung 
und bedarf nur dann der Fortschreibung, wenn sich etwas Gravierendes ändern sollte. Das 
war bisher aber nicht der Fall. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung nimmt die Jahresrechnung 2012 sowie den Prüfbericht des Bü-
ros Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott dazu zur Kenntnis und erteilt dem Vorstand daraufhin 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012. 
 
 
TOP 5:  Bericht über den Geschäftsablauf 2012 
 
Zu den einzelnen Gruppen ist folgendes auszuführen: 
 
• Mitgliederbeiträge: 
 
Die Beiträge wurden den Veranlagungsbescheiden entsprechend gezahlt. Widersprüche 
wurden nicht erhoben.  
 
• Durchführung der Unterhaltungsarbeiten: 
 
� Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden im notwendigen Umfang durchgeführt. 
 
• Durchführung der Einzelmaßnahmen (s. Investitionsplanung 2013-2017): 
 
� Strunde 
 
Zum Planungsstand Hochwasserschutzkonzept Strunde  „Odenthaler Straße bis M-real Zan-
ders“ und „Bahndamm bis zum Abschlag in den Rechtsrheinischen Kölner Randkanal“ siehe 
TOP 6. 
 
• Planungsstand HW-Schutz Cederwaldstraße (A127) 

Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern konnten immer noch nicht abgeschlos-
sen werden. Insbesondere mit einem Eigentümer zeichnet sich dauerhaft keine Einigung ab.  
 
Für die Maßnahme ist im Oktober 2010 der Förderbescheid über 318.000 € (entspricht 60% 
der zuwendungsfähigen Ausgaben) eingegangen. Die Ausgabeermächtigungen in Höhe von 
17.000 € für das Haushaltsjahr 2010 und 1.000 € für das Haushaltsjahr 2011 wurden bereits 
vereinnahmt. Mit Schreiben vom 10.10.2012 wurden die für 2012 ausstehenden Fördergel-
der in Höhe von 300.000 € zur Verschiebung nach 2013 beantragt. Seit dem 31.10.13 liegt 
dem Verband ein Änderungsbescheid vor, mit einer Verteilung der Restsumme wie folgt: 
 
Hhjahr 2013 200.000 € 
Hhjahr 2014   32.000 € 
Hhjahr 2015   68.000 € 
 
Der Mittelabruf für 2013 ist bereits erfolgt.   
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Die Mittel müssen innerhalb von 2 Monaten verausgabt werden, ansonsten fallen Zinsen an, 
die 5% über dem Basiszinssatz liegen. Wäre der Mittelabruf nicht erfolgt, wären die Gelder 
verfallen und der Förderantrag hätte neu gestellt werden müssen.  
Der Verband wird nun bei der zuständigen Behörde versuchen ein Zwangsrecht zu erwirken, 
damit mit der Maßnahmen im kommenden Jahr begonnen werden kann.  
 
 
TOP 6:  Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem  
    Hochwasserschutzkonzept für die Strunde 

 
Abschnitt Innenstadt: Odenthaler Straße bis M-real Zanders 
 
Der Förderantrag für die Maßnahme wurde am 07. Februar 2013 an die Bezirksregierung 
Köln versandt. Bisher (Zeitpunkt Redaktionsschluss) ist noch kein Förderbescheid eingegan-
gen. 
 
Die Planungen zur Verkehrslenkung während der Bauzeit wurden fortgeführt. Der benötigte 
Kreisverkehr soll nun nicht als Provisorium, sondern gleich in endgültiger Ausführung und in 
Regie der städtischen Straßenbauabteilung gebaut werden. Hierzu ist eine leichte Verschie-
bung auf das Werksgelände Metsä Board notwendig. Erste Gespräche mit der Fa. haben 
ergeben, dass eine Inanspruchnahme des Werksgeländes (Grünland) vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Mutterkonzerns in Aussicht gestellt wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass die Verschiebung des Kreisverkehrs keine Mehrkosten nach sich ziehen wird. Dies 
konnte bestätigt werden. Durch Vereinfachung der Bauabläufe und weitgehender Vermei-
dung von Provisorien ergeben sich sogar Kosteneinsparungen. 
 
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept unterhalb der Bahndammtrasse: 
 
Zur Erinnerung: Die Umsetzung gliedert sich in 3 Teilabschnitte: 

1. Abschnitt: Hydraulische Sanierung der Strunde zwischen dem Bahndamm und dem HRB 
Kieppemühle 

2. Abschnitt: Umbau und Sanierung des HRB Kieppemühle (nur nachrichtlich, da städt. 
Maßnahme) 

3. Abschnitt: Ableitung bis zum Abschlagbauwerk Am Dännekamp  
 
Derzeit ergibt sich folgender Sachstand:  

 
Zu 1.)  Die hydraulische Sanierung der Strunde zwischen dem Bahndamm und dem HRB 

Kieppemühle wurde im Dezember 2009 der Unteren Umweltschutzbehörde zur Genehmi-
gung vorgelegt. Im Anschluss daran gab es verschiedene Abstimmungsgespräche bei 
denen vor allem die Parkplatzsituation im Focus der Betrachtungen stand. 
Im Frühjahr 2012 zeichnete sich zunehmend ab, dass die Sanierungssituation für das 
Kreishaus sich schwierig gestaltete und es auch Überlegungen gab, das Kreishaus kom-
plett aufzugeben. Daraufhin wurde vereinbart, die Genehmigungsplanung zur Sanierung 
der Strunde in diesem Abschnitt so lange zurück zu stellen bis Klarheit über die weitere 
Nutzung des Gebäudes besteht. 

 
Zu 2.) Der Genehmigungsantrag zu Umbau und Erweiterung des Hochwasserrückhaltebe-

ckens Kieppemühle wurde im März 2012 der Unteren Umweltschutzbehörde zur Geneh-
migung eingereicht. Hier gab es Abstimmungsbedarf in Hinblick auf bodenschutzrechtli-
che und Grundwasserfragen, die inzwischen weitgehend beantwortet sind, so dass mit ei-
ner Genehmigung in diesem Jahr gerechnet wird (lag bis Redaktionsschluss noch nicht 
vor). 
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Zu 3.) Die Weiterführung der Hochwasserführung der Strunde ist vorgesehen bis zum Ent-
lastungsbauwerk Am Dännekamp zur Ableitung in den Rechtsrheinischen Kölner Rand-
kanal. Das Konzept sieht eine verrohrte Gewässerführung vor, bei der der Hochwasserab-
lauf entlang/unterhalb der Hochspannungsleitung (110kV-Leitung) und der Straße Am 
Dännekamp bis zum Bauwerk geführt werden soll. Die Abstimmung mit den Vertretern 
des Rechtsrheinischen Kölner Randkanals wird herbeigeführt. 
Für diesen Abschnitt wurde die Genehmigungsplanung noch nicht erarbeitet. 

 
 
TOP 7:  Investitionsplan für die Jahre 2013 - 2017 

 
Der Investitionsplan bildet sowohl Maßnahmen aus dem Hochwasser-Schutzkonzept als 
auch Kosten für Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahrplan ab. Die Kostenverteilung die 
Hochwasserschutzmaßnahmen betreffend spiegelt den gegenwärtigen Planungsstand wie-
der; dabei sind spätere Verschiebungen nicht ausgeschlossen. 
 
Der Förderantrag für die Maßnahmen in der Innenstadt von Bergisch Gladbach ist im Januar 
2013 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht worden. Die Maßnahmen werden voraus-
sichtlich mit einer Quote von 60% gefördert. Ein Förderbescheid für diesen Abschnitt liegt 
bisher (Zeitpunkt Redaktionsschluss) noch nicht vor. Die Förderung wurde im Investitions-
plan entsprechend berücksichtigt. Der Förderbescheid für die HW-Schutzmaßnahme „Ce-
derwaldstraße“ wurde geändert (s.o.). Somit werden 200.000 € bis zum 31.12.2013 noch 
abgerufen. Dieser und die Folgebeträge wurden bereits im Investitionsplan berücksichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung beschließt den Investitionsplan für die Jahre 2013 – 2017 in der 
vorgelegten Fassung. 
 
Investitionsplan s. Seite 7 
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TOP 8:  Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2014 

 
Der Vorstand hat einen Entwurf für das Jahr 2014 (Anlage 3) erstellt. Die Ansätze des Ver-
waltungs- und des Vermögenshaushaltes wurden dabei unter dem Gesichtspunkt der Spar-
samkeit bei satzungsgemäßer Aufgabenerfüllung ermittelt. 
 
Zum Haushaltsplan gehören die Haushaltssatzung mit 

• der Auflistung der Haushaltsstellen, 
• der Beitragsliste (Anlage H 1), 
• dem Stellenplan (Anlage H 2) und 
• dem Investitionsplan 2013 – 2017 (Anlage H 3). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2014 in der Fassung des vorge-
legten Entwurfes einschließlich der Anlagen. Der Plan wird damit 
 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen auf       230.177 € 
          in den Ausgaben auf       230.177 € 
 
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen auf    2.589.064 € 
          in den Ausgaben auf    2.589.164 € 
 
und der Höchstbetrag des Kassenkredites auf          50.000 € 
 
festgesetzt. 

 
 
 
TOP 9:  Festsetzung der Zahlungstermine für den Beitrag in 2014 

 
Um einen gleichmäßigen Arbeitsablauf bei der Aufgabenerledigung und den termingerechten 
Abschluss der Arbeiten zu ermöglichen sollen die Zahlungstermine des Vorjahres beibehal-
ten werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung setzt die Zahlungstermine für das Geschäftsjahr 2014 auf den 
 

15. Februar, 
15. Mai, 
15. August und den 
15. November 

 
des Jahres fest. 
 
 
TOP 10:  Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung der Gewässer 

 
Die Arbeiten zur Unterhaltung der Gewässer wurden im Haushaltsjahr 2013 durch die Ge-
wässerunterhaltungsabteilung der Stadt Bergisch Gladbach ausgeführt. Diese Praxis hat 
sich bewährt und soll deshalb im kommenden Haushaltsjahr fortgeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag : 
Die Arbeiten zur Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet werden im Haushaltsjahr 2014 
durch die Abteilung Gewässerunterhaltung der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt. 
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TOP 11:  Bestimmung der Prüfstelle für die Jahresrechnung 2013 gemäß 
    § 11, Pkt. 11 der Satzung  

 
Das Büro Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott hatte die Jahresrechnungen 2008-2012 geprüft.  
Gemäß Ministerialerlass sollen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften alle fünf Jahre gewechselt 
werden. Das o.g. Büro kann demnach nicht mehr beauftragt werden. Für die Prüfung der 
Jahresrechnung 2013 sind Angebote von zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und einer 
Steuerberaterin eingeholt worden. Die Angebote sind wie folgt abgegeben worden: 
 
Sabine Bär, Dipl. Kauffrau, Odenthal           2.975,00 € brutto 

DHPG Dr. Harzem & Partner WPG/StBG, Bergisch Gladbach   4.581,50 € brutto 

Rödl & Partner WPG/StBG, Köln             4.760,00 € brutto 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung beschließt, die Prüfung der Jahresrechnung 2013 dem Büro Sa-
bine Bär zu den Bedingungen des Angebotes vom 10.10.2013  zu übertragen.  
 
 
TOP 12:  Wahl des Geschäftsführers 

 
Herr Martin Wagner wurde bis 2007 zum Geschäftsführer des Verbandes gewählt. Seither 
wurde es versäumt, die Wahl zu erneuern. Daher muss in diesem Jahr der Geschäftsführer 
für fünf Jahre neu gewählt werden. 
 
Der Vorstand schlägt vor, Herrn Martin Wagner als Geschäftsführer wieder zu wählen. Ande-
re Vorschläge können von der Verbandsversammlung eingebracht werden. 
 
Weiter schlägt der Vorstand vor, den Geschäftsführer wegen der versäumten Wiederwahl für 
den Zeitraum von 2008-2013 nachträglich zu bestätigen und ihm für die in dem Zeitraum 
geleistet Arbeit das Vertrauen auszusprechen. 
 
Beschlussvorschlag 13.1: 
Die Verbandsversammlung wählt Herrn Martin Wagner zum Geschäftsführer des Strunde-
verbandes. Die Amtszeit beträgt weitere 5 Jahre. Sie Beginnt am 01.01.2014 und endet am 
31.12.2018.  
 
Beschlussvorschlag 13.2: 
Die Verbandsversammlung bestätigt Herrn Martin Wagner nachträglich als Geschäftsführer 
für die Zeit vom 01.01.2008-31.12.2013 und spricht ihm nachträglich für diesen Zeitraum das 
Vertrauen aus. 
 
 
 
TOP 13:  Mitteilungen des Verbandsvorstehers  

 
 
 
TOP 14:  Anfragen von Mitgliedern und Behörden 


